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Zusatzvereinbarung 2024 zum  

Gesamtarbeitsvertrag Holzbau 

Die Vertragsparteien des Gesamtarbeitsvertrages für das Holzbau-
gewerbe 

Holzbau Schweiz, Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich 
Syna, Römerstrasse 7, 4601 Olten 
Unia, Zentralsekretariat, Stauffacherstrasse 60, Postfach 5038, 8021 
Zürich 
Baukader Schweiz, Rötzmattweg 87, 4600 Olten  
Kaufmännischer Verband, Reitergasse 9, Postfach, 8021 Zürich 

treffen folgende Vereinbarung zum Gesamtarbeitsvertrag für das 
Holzbaugewerbe:   

1. Erhöhung der Mindestlöhne

a. Die Mindestlöhne werden für alle Mitarbeiterkategorien um 3.0 %
erhöht und auf ganze Frankenbeträge aufgerundet (Basis: Beträge
in aktuell gültiger Lohntabelle 1 von Anhang 1 des GAV Holzbau).
Die Lohnpauschalen der Lohntabelle 3 von Anhang 2 bleiben un-
verändert. Die Mindestlöhne der Lohntabelle 2 ergeben sich aus
der Subtraktion der Leistungspauschalen der Lohntabelle 3 von
den um 3.0 % erhöhten Mindestlöhnen der Lohntabelle 1.

b. Mit der Zusatzvereinbarung 2024 gilt die Teuerung per 31. August
2023 als ausgeglichen.

2. Erhöhung der effektiven Löhne

a. Absicht der Sozialpartner: Den Mitarbeitenden mit mehr als 10
Erfahrungsjahren, die nicht mehr von einem Lohnanstieg durch Er-
fahrungsjahrzuwachs aus der Mindestlohntabelle profitieren, soll
eine Lohnerhöhung ausserhalb des Mindestlohnsystems des GAV
Holzbau gewährt werden.

b. Generelle Erhöhung: Die Effektivlöhne derjenigen dem GAV un-
terstellten Mitarbeitenden, welche per 1. Januar 2024 mindestens
11 Erfahrungsjahre aufweisen und über den Jahreswechsel
2023/2024 im gleichen Holzbaubetrieb angestellt waren, werden
generell um CHF 90.00 pro Monat (bei einem Arbeitspensum von
100%) erhöht. Bei Mitarbeitenden mit einem Teilzeitpensum wird
die Erhöhung nach Massgabe des Pensums berechnet. Die Erhö-
hung ist den Mitarbeitenden sämtlicher Mitarbeiterkategorien zu
gewähren, welche die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen.
Stichtag für die Ermittlung des Arbeitspensums ist der 1. Januar
2024. 
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c. Individuelle Erhöhung: Zusätzlich zur generellen Lohnerhöhung
ist eine individuelle Lohnerhöhung vorzunehmen. Der unter die-
sem Titel auszurichtende Betrag ist gleich hoch wie die gesamte
Lohnsumme, welche den Mitarbeitenden gemäss Ziffer a vorste-
hend als generelle Lohnerhöhung auszuzahlen ist, und ist unter
den gleichen Mitarbeitenden zu verteilen. Die Auswahl der Mitar-
beitenden, welche eine individuelle Lohnanpassung erhalten, so-
wie die Verteilung der zu gewährenden individuellen Lohnerhö-
hungen auf die einzelnen Mitarbeitenden ist Sache des Arbeitge-
bers.

d. Anrechenbarkeit: Anrechenbar an eine individuelle Lohnerhö-
hung sind seit dem 1. Januar 2023 vom Betrieb an den gleichen
Mitarbeitenden auf freiwilliger Basis vorgenommene Lohnerhö-
hungen, soweit diese über dem Mindestlohn liegen.

3. Antrag auf AVE

Für die Zusatzvereinbarung 2024 zum GAV Holzbau (Artikel 1a, 
1b, 2b, 2c, 2d, Lohntabelle 1 GAV-Anhang 1 und Lohntabelle 2 
GAV-Anhang 2) wird beim Bundesrat die Allgemeinverbindlicher-
klärung beantragt. Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Zusatzver-
einbarung ist für alle dem GAV Holzbau unterstellten Betriebe die 
Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit dieser Bestimmungen 
durch den Bundesrat. 

4. Anhänge: neue Lohntabellen 1 und 2

Zürich, im November 2023 
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Zusatzvereinbarung 2024 zum GAV Holzbau – Anhang 1 (Lohntabelle 1) 
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Zusatzvereinbarung 2024 zum GAV Holzbau – Anhang 2 (Lohntabelle 2) 


